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Liebe Strohbinder, Freunde und Gönner des Strohparks sowie alle, die zum Gelingen 
des diesjährigen Strohparks beigetragen haben!

Wir laden Euch herzlichst zur Strohfiguren-Prämierung am  
Freitag den, 04.10.2024, um 17:00 Uhr ins Strohparkzelt ein.

Auf Euer Kommen freut sich die Pro Strohpark GbR

STROHPARKPRÄMIERUNG
Einladung zur

Wir möchten alle Strohfigurenbinder bitten, Ihre Figur/en in der Zeit von 
Montag, 07.10.2024 bis Freitag, 11.10.2024, abzuräumen. 

Damit die Strohparkwiese wieder hergerichtet werden kann.  Vielen Dank.
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung 
am Donnerstag, den 10.10.2024

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am
Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal unseres Rathauses (1. OG) statt.

Tagesordnung:

TOP 1:
Bürger fragen

TOP 2:
Grundsteuerreform – Zwischenbericht

TOP 3:
Festlegung des Brennholzpreises

TOP 4:
DGUV-Prüfung aller gemeindeeigenen elektrischen Geräte

TOP 5:
Nochmals: Vierte Änderung der Satzung zur Regelung des Kos-
tenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Schwenningen (Feuerwehrkostenersatzsatzung)
- Anpassung der Fahrzeugkosten

TOP 6:
Bekanntgaben, Verschiedenes

6.1 	�Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse vom 
19.09.2024

6.2 	Verschiedenes

Im Anschluss findet ggfs. eine kurze öffentliche Sitzung des be-
schließenden Bauausschusses statt:

TOP 1:
Stellungnahme zu Baugesuchen

TOP 2:
Sonstiges

Wie immer sind interessierte Einwohner als Zuhörer freundlich 
eingeladen.

Ei
nl

ad
un

g z
um

 Er
nt

ed
an

kg
ot

te
sd

ie
ns

t



Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 04. Oktober 2024 · Nr. 40�    |   3

Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Graf-Stauffenberg

BEKANNTMACHUNG

zur Sitzung des Zweckverbandes Interkommunaler  
Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg

am Montag, 07.10.2024, 10:30 Uhr
im großen Sitzungssaal des Rathauses

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung
1. 	� Wahl eines weiteren Stellvertreters des  

Verbandsvorsitzenden
2. 	 Festlegung einer Aufwandsentschädigung
3. 	 Sonstiges

Dr. Marcus Ehm
Vorsitzender

Redaktionsschluss für KW 41 vorverlegt
Aufgrund einer Schulung ist der Redaktionsschluss für das 
Amtsblatt Ausgabe KW 41 auf Freitag, 04.10.2024, 10:00 Uhr 
vorverlegt.

Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Wir bitten um Beachtung!

Übermittlung von Meldedaten
Die Meldebehörde der Gemeinde Schwenningen übermittelt 
nach § 58c Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung 
der Soldaten (Soldatengesetz) bis 31. März 2025 an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr folgen-
de Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr (2026) volljährig werden (Geburtsjahr 2008): 
1. Familienname, 2. Vornamen, 3. gegenwärtige Anschrift.

Nach § 58 c Abs. 1 Satz 2 Soldatengesetz werden die Daten 
nicht übermittelt, wenn der Betroffene nach § 36 Abs. 2 Bun-
desmeldegesetz (BMG) der Datenübermittlung widerspro-
chen hat. Die Betroffenen, die eine Übermittlung ihrer Daten 
an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr nicht wünschen, werden gemäß § 36 Abs. 2 BMG 
gebeten, dies der Gemeinde Schwenningen bis spätestens  
31. Dezember 2024 schriftlich oder im Rahmen einer persön-
lichen Vorsprache mitzuteilen.

Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz  
am auswärtigen Studienort bzw. Ausbildungsort
Alljährlich im Herbst erhebt sich für Studenten die Frage, wo 
künftig der Hauptwohnsitz bzw. der Nebenwohnsitz ist.

Zurzeit werden wieder die Zulassungen erteilt und die Studieren-
den sind auf Wohnungssuche. Die Meldeämter der Studienorte 
verlangen meist rigoros, dass sich Studierende dort mit Haupt-
wohnsitz anmelden. Diese Forderung gründet sich auf finanziel-
len Überlegungen.

Finanzzuweisungen des Landes werden an die Städte und Ge-
meinden nach der Anzahl der gemeldeten Hauptwohnsitze ver-
teilt, dies sind rd. 1.000 € pro Jahr. Für gemeldete Nebenwohnsitze 
erhalten die Kommunen keine Zuweisungen. Der Hauptwohnsitz 
eines Einwohners richtet sich jedoch gemäß gesetzlicher Definiti-
on nach objektiven Kriterien, die das Meldegesetz vorgibt. Weder 
der Einwohner noch die Meldebehörde können nach eigenen 
subjektiven Kriterien oder Motiven bestimmen, welche Wohnung 
die Hauptwohnung ist.

Hier legt das Meldegesetz Folgendes fest:

Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des 
Einwohners. Es hängt also ganz einfach von den jeweiligen Nut-
zungstagen ab. Andere Aspekte wie Wohnungsgröße, soziale 
Bindungen oder persönliche Vorlieben spielen im Meldegesetz 
keine Rolle. Ausnahmen gibt es hier allerdings, wenn jemand 
verheiratet ist, einen Lebenspartner hat oder Elternteil von min-
derjährigen Kindern ist. Dann gilt als Hauptwohnung die vorwie-
gend benutzte Wohnung der Familie. Wer seinen Lebensmittel-
punkt trotz auswärtigem Studien- bzw. Ausbildungsort, nach wie 
vor in seiner Heimatgemeinde hat, weil er dort beispielsweise ak-
tiv in Vereinen mitwirkt und auch seine Ferien dort verbringt, hat 
also nach den Vorgaben des Meldegesetzes in den meisten Fällen 
seinen Hauptwohnsitz weiterhin in Schwenningen.

Straßen, Rad- und Feldwege im Herbst
Vor allem unsere Landwirte möchten wir bitten, bei den anste-
henden Arbeiten darauf zu achten, dass der Verkehr auf allen 
öffentlichen Straßen und Wegen nicht durch Hindernisse wie 
Steine und Boden oder Ähnliches gefährdet wird. Bitte achten Sie 
darauf, dass die landwirtschaftlichen Wege durch Feldarbeiten 
nicht beschädigt werden und tragen Sie auch Sorge dafür, dass 
Verschmutzungen, welche durch Feldarbeiten unweigerlich ent-
stehen, auch wieder beseitigt werden.

Im Herbst bitte Laub und Blätter auf dem Gehweg 
entfernen
Das um diese Jahreszeit fallende Laub führt bei einigen Bür-
gern zu Unsicherheiten, wer nun die auf dem Gehweg liegen-
den Blätter zu entsorgen hat. Und dies besonders dann, wenn 
das Laub von sogenannten „Straßenbegleitenden Bäumen“ 
stammt.

Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass die Eigentümer 
und Besitzer – zum Beispiel Mieter und Pächter – nach der 
„Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Rei-
nigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ verpflich-
tet sind, die Gehwege vor ihrem Grundstück zu reinigen. Die 
Reinigungspflicht erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung 
von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub.

Diese den Anliegern obliegende Pflicht beinhaltet auch die 
ordnungsgemäße Beseitigung des zusammengekehrten Lau-
bes. Dabei sei es nicht von Bedeutung, ob dieses Laub nun von 
Bäumen des Anliegers, von gemeindeeigenen Bäumen oder 
von Bäumen des Nachbarn herrührt. Eine ordnungsgemäße 
Entsorgung des Laubes erfolgt durch eigene Kompostierung 
oder über die Zufuhr zum Recyclinghof.

Hundesteuer

Alle Hundehalter der Gemeinde werden darauf hingewiesen, 
dass alle über drei Monate alten Hunde, die im Gemeinde-
gebiet gehalten werden, angemeldet werden müssen.

Hunde, die gem. § 6 der Hundesteuersatzung von der Hunde-
steuer befreit sind, unterliegen nicht der Steuerpflicht, müssen 
aber trotzdem bei der Gemeinde angemeldet werden.

Wer einen steuerpflichtigen Hund hält, der bisher noch nicht 
angemeldet ist, hat diesen beim Bürgermeisteramt, Vorzim-
mer (Frau Dreher, Zimmer 12, Tel.: 07579/ 9212-12) schriftlich 
oder mündlich anzuzeigen.

Auch bei Aufgabe der Hundehaltung oder Wegzug ist eine An-
zeige erforderlich.

Die Hundesteuer beträgt in Schwenningen für jeden Ersthund 
95,- € und für jeden weiteren Hund 190,- €.

Grundlage der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der 
Gemeinde Schwenningen vom 01.08.2017 sowie die Ände-
rung vom 17.11.2022.
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Appell an alle Hundehalter
Auch wenn es inzwischen schon etwas herbstlich trüber ist, 
so verlockt das Wetter natürlich jeden Hundebesitzer, unab-
hängig von Sonne oder Regen, zu Spaziergängen in der freien 
Natur.

Leider gehen bei der Gemeindeverwaltung immer wieder Kla-
gen über freilaufende Hunde ein oder über Vierbeiner, deren 
Herrchen oder Frauchen es nicht so genau nehmen mit der 
Notdurft ihres Hundes in fremden Gärten oder Grünanlagen.

Wir appellieren deshalb an alle Hundehalter, ihren Hund 
auch beim Spaziergang an der Leine zu führen. Wir bitten 
alle Hundehalter um Verständnis und Befolgung dieses Ap-
pells, weil nur dann weitergehende Regelungen in der Polizei-
ordnung zur Haltung von Hunden vermieden werden können.

Hundekothäufchen sind leider immer noch ein Ärgernis. Wir 
möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass 
Hundehalterinnen und -halter dazu verpflichtet sind, die 
Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einzusammeln und 
zu entsorgen. Dass Hunde im öffentlichen Bereich ihr Ge-
schäft erledigen, ist ja durchaus tolerierbar, aber dass die Hun-
dehalter so rücksichtslos agieren und die Hundehäufen nicht 
in mitgebrachte Tüten, Tempotücher oder Ähnliches packen, 
ist ein relativ großes Ärgernis.

Von Seiten der Gemeinde wurden an einigen „Ausfallstraßen“ 
Hundetoiletten, also Behältnisse, in denen kostenfreie Hunde-
kottüten abgegeben werden und in welche die verschmutz-
ten Tüten dann entsorgt werden können, aufgestellt. Diese 
werden ständig wieder bestückt und entleert. All das kostet 
nicht nur einmaligen Investitionsaufwand in der Beschaffung 
dieser Hundetoiletten, sondern erfordert dauerhaft auch ei-
nen nicht unerheblichen Bauhofaufwand in der Wartung und 
Entsorgung der Abfälle.

Insoweit sei nochmals an alle Hundehalterinnen und -halter 
appelliert, Gehwege, öffentliche Bereiche und private Rasen-
fläche nicht unverantwortlich als „Ihre“ Toilette zu benutzen. 
Zu Hause würden Sie das sicherlich nicht so machen.

Sie unterstützen durch ein verantwortungsvolles Verhalten 
unsere vielfältigen Bemühungen um mehr Umweltschutz in 
der Gemeinde und erleichtern sich, Ihrem Hund und allen Mit-
bürgern das einvernehmliche Zusammenleben.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Agentur für Arbeit

Alles was Recht ist
Infoveranstaltung im Berufsinformationszentrum zu  
Ausbildungs- und Studiengängen in der Justiz
Am Mittwoch, den 09. Oktober 2024, ab 15:30 Uhr informieren 
Ausbildungsleiterin Daniela Fuhrer und Karriereberaterin Laura 
Weber vom Ausbildungszentrum des Landgerichts Hechingen im 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Balingen 
in der Stingstraße 17 über Berufe rund um Recht und Verwaltung.

Ausbildungsleiterin Daniela Fuhrer stellt den Ausbildungsberuf 
der/des Justizfachangestellten vor. Ohne Justizfachangestell-
te wäre eine funktionierende Justiz undenkbar. Die spannende 
Ausbildung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften macht fit für 
eine Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und Abwechslung im 
gesamten gerichtlichen Verfahren.

Zudem informiert Karriereberaterin Laura Weber über den Stu-
diengang zur Diplom-Rechtspflegerin bzw. zum Diplom-Rechts-
pfleger (FH). Rechtspflegerinnen und -pfleger sind hauptsächlich 
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften tätig, aber es gibt weite-
re Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in Ministerien, im Justiz-
vollzug oder in der Privatwirtschaft bei Banken, Versicherungen 
oder Anwälten.

Auch das Studium zur Gerichtsvollzieherin bzw. zum Gerichts-
vollzieher (LL.B.) stellt Weber vor. Der moderne und vielseitige 
Bachelor-Studiengang bietet eine ausgewogene Mischung aus 
Theorie und Praxis mit Bezahlung von Anfang an und der Aus-
sicht auf einen interessanten Beruf.

Beratungsangebot für Frauen rund um  
Wiedereinstieg und Weiterbildung

Telefonberatung zum Wiedereinstieg

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin bietet Li-
ane Rebhan, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für 
Arbeit Balingen, am 10. Oktober 2024 von 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr unter 07433/951-304 eine spezielle Beratung zum Wie-
dereinstieg in den Beruf an. Unter dem Motto „Machen Sie den 
ersten Schritt zurück in den Beruf“ richtet sie sich an Frauen, die 
beispielsweise nach einer Familien- oder Pflegezeit wieder durch-
starten und ins Berufsleben zurückkehren möchten. Frau Rebhan 
informiert über die nötigen ersten Schritte, die aktuelle Lage am 
Arbeitsmarkt, den richtigen Weg zu Stellenangeboten und die 
Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit.

Telefonberatung für Beschäftigte

Ebenfalls am 10. Oktober 2024 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr bie-
tet Martina Schnabel, Berufsberaterin im Erwerbsleben im Ver-
bund Schwarzwald-Bodensee-Oberschwaben der Agentur für 
Arbeit, unter 07433/951-187 eine spezielle Beratung zum Thema 
Weiterbildung an. Sie ist für Frauen gedacht, die sich beruflich 
weiterbilden möchten, egal ob sie in Beschäftigung sind oder 
beruflich wieder einsteigen möchten. Die Berufsberaterin zeigt 
verschiedene Möglichkeiten auf, ans Ziel zu gelangen.

Die Beratungen finden telefonisch statt. Sie können auch als Vi-
deoberatung durchgeführt werden. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

In der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin sind noch wei-
tere Beratungstermine geplant. Eine Übersicht zu dieser Reihe 
gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/balingen/
veranstaltungsreihen-frauen. Für Fragen dazu ist Liane Reb-
han, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit  
Balingen, unter 07433/951-304 erreichbar.

Regierungspräsidium Tübingen

L 277, Felssicherungsarbeiten bei Beuron
Halbseitige Sperrung der Landesstraße L 277 zwischen Son-
nenhaus und Edith-Stein-Weg vom 7. Oktober 2024 bis Ende  
Dezember 2024.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Schadstoffmobil nimmt kostenfrei Problemabfälle 
aus den Haushalten entgegen

Das Schadstoffmobil der Kreisabfallwirtschaft ist von Freitag,  
11. Oktober 2024, bis Samstag, 9. November 2024, im ge-
samten Kreisgebiet unterwegs. Mit der Sammelaktion sollen 
alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, ihre 
Problemabfälle kostenfrei und umweltgerecht zu entsorgen.
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Beim Schadstoffmobil abgegeben werden können Reste 
von Reinigungsmitteln, Unkrautbekämpfungs- und Pflanzen-
schutzmittel, Holzschutzmittel, Spraydosen mit Restinhalten, 
Imprägniermittel, Photochemikalien, Wachse, Schmierfette, 
Kleber, Säuren, Laugen, Salze, Quecksilber, lösungsmittelhalti-
ge Farben und Lacke in flüssigem Zustand, Beizmittel, Lösungs-
mittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien aller 
Art (maximal drei Starterbatterien pro Haushalt) sowie andere 
schadstoffhaltige Stoffe, die nicht in den Restmülleimer oder 
ins Abwasser gehören.
Nicht angenommen werden lösungsmittelfreie Farbreste 
wie Dispersionsfarben oder Abtönfarben, aber auch sonsti-
ge ausgetrocknete Farb- und Lackreste. Diese sind im ausge-
trockneten Zustand über den Restmüll zu entsorgen. Ebenfalls 
nicht angenommen werden Altöle, Kühlgeräte, Fernseher, PC-
Monitore sowie Problemstoffe beziehungsweise gewerblicher 
Sondermüll. Für Altöle besteht eine Rücknahmepflicht der 
Vertreiber. Kühlgeräte, Fernseher und PC-Monitore nehmen 
die Entsorgungsanlage Ringgenbach, der Recyclinghof in Bad 
Saulgau und die ehemalige Umladestation in Gammertingen 
kostenlos entgegen.
Starterbatterien werden zwar bei der Schadstoffsammlung 
angenommen, können aber auch bei jeder Verkaufsstelle für 
Starterbatterien abgegeben werden. Gemäß der Batteriever-
ordnung sind Vertreiber, die schadstoffhaltige Starterbatteri-
en an Endverbraucher abgeben, dazu verpflichtet, diese auch 
unentgeltlich zurückzunehmen. Ebenso kann beim Kauf einer 
neuen Starterbatterie eine gebrauchte Batterie abgegeben 
werden. Gerätebatterien können kostenlos auch bei jeder 
Verkaufsstelle sowie auf den Recyclinghöfen im Landkreis ab-
gegeben werden. 
Lithiumhaltige Batterien nehmen die Recyclinghöfe im Land-
kreis Sigmaringen und die Entsorgungsanlage Meßkirch-Ring-
genbach ebenfalls entgegen.
Fragen zu Problemstoffen und zum Schadstoffmobil beantwor-
ten die Mitarbeitenden der Abfallberatung gerne unter der Te-
lefonnummer 07571 102-6677 oder per E-Mail an 
abfallberatung@lrasig.de. Weitere Informationen gibt es in der 
Abfall-App der Kreisabfallwirtschaft und auf der Internetseite 
des Landkreises unter www.landkreis-sigmaringen.de.

Termin für die Problemstoffsammlung in Schwenningen:
Samstag, 12. Oktober 2024,12:00 Uhr – 12:45 Uhr  
Rathausplatz.

Entsorgungsanlage Ringgenbach  
ist am 14. Oktober 2024 nachmittags geschlossen
Die Entsorgungsanlage der Kreisabfallwirtschaft in Ringgen-
bach mit ihrer Abfallumladestation, der Recyclingstation und der 
Grünkompostanlage ist am Montag, 14. Oktober 2024, von 12 
Uhr bis 16:30 Uhr geschlossen. Grund dafür ist die Installation 
eines neuen Wiegedatenerfassungsprogramms.

Darüber hinaus ist die Anlage zu den üblichen Öffnungszeiten 
erreichbar:

Montag 08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dienstag – Donnerstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Samstag bis 31.10.2024 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Samstag ab 01.11.2024 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Letzter Einlass ist 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten, also 
um 11:45 Uhr und um 16:15 Uhr beziehungsweise freitags um 
16:45 Uhr.

Weitere Informationen gibt es über die Abfall-App der Kreisab-
fallwirtschaft und auf den Internetseiten des Landkreises unter 
www.landkreis-sigmaringen.de. Fragen beantworten die Mitar-
beitenden der Abfallberatung gerne unter der Telefonnummer 

07571/102-6677 oder per E-Mail an 
abfallberatung-kaw@lrasig.de.

Privatwaldtage bieten Gelegenheit zur Information 
und zum gegenseitigen Austausch
Um den privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern im Land-
kreis Sigmaringen den Austausch mit den Försterinnen und Förs-
tern des Fachbereichs Forst zu ermöglichen, lädt dieser zu den 
Privatwaldtagen 2024 ein. Im Mittelpunkt stehen die Themen 
Waldbewirtschaftung im Klimawandel, Holzmarkt und Holzsor-
tierung sowie die Arbeit mit der Motorsäge.

Der Fachbereich Forst empfiehlt allen Eigentümerinnen und Ei-
gentümern von Kleinprivatwald, sich bei dieser Gelegenheit vor 
der anstehenden Einschlagsaison über die aktuellen Entwick-
lungen in der Forst- und Holzwirtschaft zu informieren und mit 
anderen Waldbesitzenden sowie mit den Förstern ins Gespräch 
zu kommen. Die Teilnahme an den Privatwaldtagen ist kostenfrei 
und ohne Anmeldung möglich.

Alle Termine und weitere Informationen zu den Treffpunkten sind 
im Internet unter www.landkreis-sigmaringen.de/waldkalender 
zu finden. Kurz vor der jeweiligen Veranstaltung informieren da-
rüber auch die jeweiligen Gemeindeblätter. Darüber hinaus ste-
hen die Mitarbeitenden des Fachbereichs Forst unter der Telefon-
nummer 07571/102-2510 und per E-Mail an post.forst@lrasig.de 
gerne für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Folgender Termin wird für die Gemeinde Schwenningen vor 
Ort angeboten:

•	 Oberschmeien (von den Forstrevieren Schwenningen, Sig-
maringen I, Sigmaringen II und Stetten a.k.M.): Freitag,  
18. Oktober 2024, 15 Uhr, Treffpunkt: Wanderparkplatz Fürs-
tenhöhe

Infos vom Landratsamt Zollernalbkreis
Landratsamt Zollernalbkreis
– Untere Flurbereinigungsbehörde –

Öffentliche Bekanntmachung
Flurneuordnung Nusplingen (Galgenwiesen)

Vorläufige Besitzeinweisung vom 25.09.2024

1. 		�  Das Landratsamt Zollernalbkreis – Untere Flurbereini-
gungsbehörde – ordnet hiermit für das gesamte Flur-
bereinigungsgebiet der Flurneuordnung Nusplingen 
(Galgenwiesen) die vorläufige Besitzeinweisung an.

		�  Hierzu ergehen Überleitungsbestimmungen. Darin wer-
den insbesondere der tatsächliche Übergang des Besitzes 
und die Nutzung der neuen Flurstücke geregelt.

1.1 		� Als Zeitpunkt der vorläufigen Besitzeinweisung wird der 
15.11.2024 festgesetzt. Er gilt auch als Stichtag für die 
Gleichwertigkeit der Grundstücke.

1.2 		� Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinwei-
sung wird im überwiegenden Interesse der Teilnehmen-
den angeordnet.

2. Hinweise
2.1 		� Die neue Feldeinteilung ist in Karten und Nachweisen 

enthalten. Diese sowie die Überleitungsbestimmungen 
liegen vom ersten Tag dieser Bekanntmachung an einen 
Monat lang im Rathaus in Nusplingen zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten aus.

		�  Auf Antrag wird die neue Feldeinteilung an Ort und Stelle 
erläutert.

		�  Am 16.10.2024 werden Beauftragte des Landratsamtes – 
Untere Flurbereinigungsbehörde – von 9:00 Uhr bis 16:00 
Uhr im Rathaus in Nusplingen anwesend sein, um Aus-
künfte zu erteilen.

		�  Zusätzlich kann diese Anordnung mit Überleitungsbe-
stimmungen und Karten auf der Internetseite des Landes-
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amts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. 
Verfahren (www.lgl-bw.de/4099) eingesehen werden.

2.2 		� Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtver-
hältnisse müssen innerhalb von 3 Monaten nach Erlass 
dieser vorläufigen Besitzeinweisung beim Landratsamt 
Zollernalbkreis – Untere Flurbereinigungsbehörde – (An-
schrift: Flurneuordnungsstelle Reutlingen/Tübingen/
Zollernalb, Weilheimer Str.31, 72379 Hechingen) gestellt 
werden.

		�  Später eingehende Anträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

2.3 		� Die Beteiligten können zwar bis zur Bekanntmachung der 
rechtlichen Ausführung des Flurbereinigungsplans nach  
§ 61 oder § 63 FlurbG noch über die alten (eingebrachten) 
Grundstücke grundbuchmäßig verfügen; an die Stelle 
der alten Grundstücke treten aber in rechtlicher Hinsicht 
demnächst die neuen Grundstücke. Es sollte deshalb von 
grundbuchmäßigen Änderungen abgesehen werden. 
Wenn trotzdem über ein Grundstück verfügt werden 
muss, sollte vorher das Landratsamt – Untere Flurbereini-
gungsbehörde – über die beabsichtigte Rechtsänderung 
unterrichtet werden.

2.4 		� Widersprüche gegen den Inhalt des Flurbereinigungs-
plans, besonders gegen die Zuteilung der neuen Grund-
stücke (Landabfindung), können die Beteiligten erst spä-
ter in dem Anhörungstermin über die Bekanntgabe des 
Flurbereinigungsplans vorbringen. Zu diesem Termin 
wird jeder Teilnehmer besonders eingeladen.

3. Begründung
3.1 		� Die Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 des Flurbereini-

gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S.546) liegen vor.

		�  Die Grenzen der neuen Grundstücke sind in die Örtlichkeit 
übertragen, die endgültigen Nachweise für Fläche und 
Wert der neuen Grundstücke liegen vor, das Verhältnis der 
Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten 
steht fest.

		�  Die Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung zu dem 
festgesetzten Zeitpunkt ist notwendig, um die neuen 
Grundstücke noch in diesem Herbst in Besitz, Verwal-
tung und Nutzung der Empfänger übergeben zu können 
und dadurch die ordnungsgemäße Bestellung der Abfin-
dungsgrundstücke zu ermöglichen.

3.2 		� Die sofortige Vollziehung musste nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686) angeordnet werden, da durch einen län-
geren Aufschub der Besitzeinweisung für einen großen 
Teil der Beteiligten und für die Teilnehmergemeinschaft 
erhebliche Nachteile entstehen würden. Durch den Bau 
von Wegen und Wassergräben sind viele der eingebrach-
ten Grundstücke unwirtschaftlich durchschnitten und 
andere ganz oder teilweise durch die Baumaßnahmen 
in Anspruch genommen worden. Jede Verzögerung wür-
de einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeu-
ten, da der Besitzübergang wirtschaftlich sinnvoll nur im 
Herbst stattfinden kann. Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung liegt daher im überwiegenden Interesse der 
Teilnehmer.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats Wider-
spruch beim Landratsamt Zollernalbkreis, Sitz: Balingen einge-
legt werden.

(Hinweis: Anschrift der unteren Flurbereinigungsbehörde: Flur-
neuordnungsstelle Reutlingen/Tübingen/Zollernalb, Weilheimer 
Str.31, 72379 Hechingen oder jede andere Stelle des Landratsam-
tes).

Gez. Riehle	 D.S.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 06.10.2024

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche 
Praxis Steinwandel

Kantstr. 100
72458 Albstadt

Tel.: 07431/590600

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 41/2024
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:
Datum Zeit (von - bis) *) Art Spr
Montag, 07.10.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Dienstag, 08.10.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Mittwoch, 09.10.2024 06:45 Uhr - 23:30 Uhr Sprengen
Donnerstag, 10.10.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Freitag, 11.10.2024 06:45 Uhr - 12:30 Uhr Sprengen
Samstag, 12.10.2024 Kein Schießen
Sonntag, 13.10.2024 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten
An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.
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Nachrichten der Schulen

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Kinderfußballtag 2024

Der Fußballtag der Lerngruppen 6.1 und 6.2 am Freitag wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen FutureSport und der 
Fußballschule GOAL gestaltet. Sie ermöglichen den Kindern für 
einen Tag ein ähnliches Trainingskonzept, wie es Profifußballer 
absolvieren. Die beiden Lerngruppen trainierten eifrig unter der 
Regie des Trainers der U13 des VfB Stuttgarts: David Feichtenber-
ger. Inhalte des Trainings waren ein fußballgerechtes Aufwärmen 
und verschiedene Übungen zu den Grundfähigkeiten Schießen, 
Passen und Dribbeln mit dem Ball. Zum Abschluss wurde ein klei-
nes Turnier ausgetragen.

Das Schulzentrum Stetten bedankt sich ganz besonders bei den 
Sponsoren, die durch ihre großzügige Unterstützung den Kinder-
fußballtag zu einem tollen Erlebnis gemacht haben!

Erlebnistage im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
der Lerngruppe 8.1

Die Lerngruppe 8.1 des Schulzentrums Stetten am kalten Markt 
hatte eine spannende Zeit im Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb.

 
� Foto: Stefan Rapp

Die Gruppe verbrachte 3 Tage im Freizeitheim Schlössle nahe der 
Ortschaft Erbstetten im schönen Lautertal.

Die An- und Abreise der Schüler und Schülerinnen zum Selbstver-
sorgerhaus erfolgte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die letzten 
Kilometer legten sie dann durch das Lauter- und Wolfstal zurück.

Neben dem eigentlichen Highlight sich ein paar Tage eigenver-
antwortlich zu versorgen und als Klasse zusammenzufinden, 
erwartete die Schülerinnen und Schüler ein buntes Rahmenpro-
gramm aus erlebnispädagogischen und kreativen Inhalten.

Sie gestalteten ein T-Shirt und filzten Wurfbälle mit Wasser und 
Seife. Dabei lernten sie, wie man aus einem Tennisball im Kern 
und etwas Wolle ein buntes Spielgerät herstellt. Es machte viel 
Spaß, und am Ende hatte jeder seinen eigenen Wurfball.

Verschiedene Spiele, wie das „Laufen-auf-dem-Seil“, um das Wir-
Gefühl als Klasse zu steigern, rundeten den Aufenthalt ab. Dabei 
gilt der Dank Celina vom Team der Schulsozialarbeit, die diese 
Spiele erst möglich gemacht hat.

Das Highlight am zweiten Tag war der Besuch eines weiteren 
Hausbewohners im Flur: Ein Siebenschläfer schaute vorbei. Nach 
einer kleinen Schrecksekunde konnte er mit viel Fingerspitzen-

gefühl und Mut von Frau Wolf und Celina eingefangen werden. 
Alle waren sichtlich erleichtert, als der kleine Gast wieder in die 
Freiheit entlassen werden konnte.

Zum Abschluss folgte auf der Heimreise noch ein besonderes Er-
lebnis. Der Besuch der Wimsener Höhle. Diese Höhle ist eine der 
wenigen Höhlen in Deutschland, die mit einem Boot befahren 
werden kann. Sie hat beeindruckende Tropfsteine und eine span-
nende Geschichte. Die Schüler und Schülerinnen erfuhren eini-
ges über die Entstehung der Höhle und die Erforschung durch 
Taucher. Der Besuch war ein tolles Abenteuer und ein Höhepunkt 
der Reise.

Insgesamt waren die Tage für die Lerngruppe 8.1 eine tolle Erfah-
rung. Sie haben viel Zeit in der Natur verbracht, ihre Sozialkom-
petenz ausgebaut und auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz.

Text: Stefan Rapp

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 02.10.2024 - 13.10.2024

Samstag, 05.10.2024
Hartheim 			  18:30 Uhr 	�Eucharistiefeier mit Segnung der 

Erntegaben

Sonntag, 06.10.2024 � 27. Sonntag im Jahreskreis
L1: Gen 2,18-24 � L2: Hebr 2,9-11
Erntedanksonntag
Heinstetten 		  09:00 Uhr 	�Eucharistiefeier mit Segnung der 

Erntegaben
Schwenningen 	 10:30 Uhr 	�ökumenischer Familiengottesdienst 

mit Segnung der Erntegaben
Stetten a.k.M.	  10:30 Uhr 	�Wort-Gottes-Feier mit Segnung der 

Erntegaben

Dienstag, 08.10.2024
Schwenningen 	 18:30 Uhr 	�Eucharistiefeier zum Gedenken an 

eine verstorbene Tochter

Mittwoch, 09.10.2024
Nusplingen 		  08:00 Uhr 	Eucharistiefeier

Sonntag, 13.10.2024 � 28. Sonntag im Jahreskreis
L1: Weish 7,7-11 � L2: Hebr 4,12-13
Schwenningen 	 09:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Hartheim 			  09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Heinstetten 		  10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten 	 10:30 Uhr 	�Wort-Gottes-Feier zum Erntedank 

mitgestaltet durch den Kindergar-
ten St. Felix. Die Landfrauen gestal-
ten einen Erntedankaltar.

Stetten a.k.M. 	 10:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Gebetskreise:
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet im Oktober täglich um 18:30 Uhr.
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer au-
ßer in den Schulferien
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr
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KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter,
Tel.: 07573/2215, markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser,
Tel.: 07573/2215, paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Paul Gasser unter privater Telefonnummer 
0173/9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert,
Tel.: 07573/2215, michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag, 			   09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch, 		  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag, 		 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen:

Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Pfarrgemeinderatssitzung:
Am Dienstag, 08.10.2024 findet um 19:30 Uhr im Sitzungs-
zimmer des HdB die nächste Pfarrgemeinderatssitzung statt.

Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, geben Sie uns bitte 
rechtzeitig Bescheid. Vielen Dank.

Erstkommunionweg 2024/2025:
Termine für den ersten Elternabend:
Dienstag, 15. Oktober 2024 um 19:00 Uhr im Gemeindehaus 
Haus der Begegnung (HdB), für alle, die aus Frohnstetten, Stetten 
a.k.M. mit Glashütte und Nusplingen sowie Storzingen kommen.

Mittwoch, 16. Oktober 2024 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Kolumban in Schwenningen für alle, die aus Hartheim, 
Heinstetten und Schwenningen kommen.

Sollten Sie an dem für Sie vorgesehenen Elternabend verhindert 
sein, haben Sie auch die Möglichkeit, am jeweils anderen Termin 
teilzunehmen.

Kaffeenachmittag Seniorinnen Hartheim:
Die Frauen aus Hartheim treffen sich am Mittwoch, 16.10.2024 
um 14:00 Uhr im Pfarrhaus in Hartheim zum Kaffeenachmittag.

Gute Besserung:
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Oktober, können während der 
Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a.k.M. 
abgeholt werden.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Wir bitten um Beachtung:

Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Sonntag, 6. Oktober 2024�  (Erntedank)
10:30 Uhr		 ökum. Familiengottesdienst
				�    (mit dem KiGo-Team und dem kath. Kindergarten 

Schwenningen)
				    Kath. Kirche St. Kolumban Schwenningen

Mittwoch, 9. Oktober 2024
16:00 Uhr		 Konfi-Treffen
				    Gemeinderäume in der Evang. Kirche

Sonntag, 13. Oktober 2024� (20. Sonntag n Trinitatis)
KEIN			   Gottesdienst in Stetten

Herzliche Einladung zum Besuch des Gottesdienstes um
09:30 Uhr		 Heilandskirche in Meßkirch

Sonntag, 20. Oktober 2024 �(21. Sonntag n Trinitatis)
10:00 Uhr		 Gottesdienst
				    (mit Präd’in Elfriede Müller)
				    Evang. Kirche

Veränderungen im Pfarramt:
Der Weggang von Pfarrer Samuel Schelle hat es mit sich gebracht, 
dass die Kirchengemeinde Stetten a.k.M. vorübergehend von 
den benachbarten Gemeinden im Kirchenbezirk mitbetreut wird.

Geschäftsführender Vakanzvertreter ist ab 1. September 2024  
Diakon Ulrich Aeschbach. Herr Aeschbach ist im Schuldienst und 
zudem Vakanzvertreter für die Kirchengemeinde Stockach.

Mit seelsorgerlichen Anliegen können Sie sich ab 9. September 
2024 an Pfarrer Uwe Reich-Kunkel bzw. Pfarrerin Anja Kunkel 
wenden. Beide haben die Pfarrstelle in Meßkirch inne.

Kontakt:
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/4474 (Anrufbeantworter)

Pfarrehepaar
Anja Kunkel und Uwe Reich-Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro:
Dienstagvormittag von			   08:30 Uhr - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 		 14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung:
Telefon: 07573/5304

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch:
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur 
rechten Zeit.� Psalm 145,15
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Unsere Vereine berichten

 
Sportverein Schwenningen

Neues vom SVS

Strohparkwochenende:
Am kommenden Wochenende übernimmt der Sportverein 
Schwenningen die Bewirtung des diesjährigen Strohparks.

Am Samstag spielt für euch ab ca. 15 Uhr die Jugendkapelle 
Schwenningen.

Am Sonntag spielen ab 11 Uhr die Heuberg Rangers zum Früh-
schoppen.

Ab ca. 14:30 Uhr heizen die Musikanten der AH-Musik Reiß-Aus 
das Festzelt ein.

Es gibt an beiden Tagen als Mittagstisch Gulasch mit Spätzle.

Auf euer Kommen freut sich der Sportverein Schwenningen.

Herren:

Ergebnisse:
VfL Mühlheim - SGM Heuberg 1 |� 3 :1
Spfr. Bitz 2 - SGM Heuberg 2 | � 1:0
SGM Heuberg 3 - SV Spaichingen 2 | � 0:4

Kommende Spiele:

Spielort: Frohnstetten
So., 06.10.2024, 15:00 Uhr, 	 SGM Heuberg 1 - FC Grosselfingen
So., 06.10.2024, 13:00 Uhr, 	� SGM Heuberg 2 - SGM Schömberg/

Täbingen
So., 06.10.2024, 13:00 Uhr, 	 SV Kolbingen 2 - SGM Heuberg 2

Damen:

Ergebnisse:
SGM Heuberg 2 - SV Sigmaringen | � 2:2

Kommende Spiele:

So., 06.10.2024 11:00 Uhr, 	 SGM Griesingen/Munderk. - 
								        SGM Heuberg 2
Spielort: Storzingen

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur

Beuron. Filzkurs Kürbisse.
Donnerstag, 10. Oktober 2024, 14 Uhr 
(Anmeldung bis 08.10.2024)
Mit einer Filznadel und Schafwolle aus dem Naturpark werden 
am Donnerstag, 10. Oktober 2024, 14 Uhr bis 17 Uhr Kürbisse für 
die Herbstdekoration gefilzt. Mitzubringen sind Lust und etwas 
Ausdauer. Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.

Treffpunkt:		  Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 			   Marlies Martin
Gebühr:			   14,- Euro inkl. Material
Anmeldung bis 8. Oktober 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Inzigkofen. Waldbaden – für ein paar Stunden Ruhe,  
Gelassenheit und Kraft des Waldes in sich aufnehmen.
Freitag, 11. Oktober 2024, 14 Uhr bis ca. 17:30 Uhr 
(Anmeldung bis 09.10.2024)
Einen Mittag lang mal absichtslos in den Wald gehen, ohne Eile 
oder ständige Erreichbarkeit, achtsam werden und zur Ruhe 
kommen, mit allen Sinnen genießen und dabei das Immunsys-
tem stärken. Am Freitag, 11. Oktober 2024, 14 Uhr bis ca. 17:30 
Uhr tauchen die Teilnehmenden ein in die Wunderwelt des Wal-
des, begegnen der puren Natur mit Geräuschen und Gerüchen, 
werden eins mit der Waldatmosphäre und sammeln so individu-
elle Sinneseindrücke. Sie lassen genussvoll die Seele baumeln, er-
fahren zwischendurch spezielle Baum-Erlebnisse, werden selbst 
kreativ und gestalten Natur-Kunst – das ist pure Wald-Wellness.

Treffpunkt:		  Parkplatz an der B313 zwischen Inzigkofen und  
					     Vilsingen
Leitung: 			   Heike Rieger, Naturpädagogin
Gebühr: 			   20,- Euro
Anmeldung bis 9. Oktober 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Weidenbau im Garten.
Freitag, 11. Oktober 2024, 15 Uhr (Anmeldung bis 09.10.2024)
Weiden gehören im Frühjahr zu den ersten Pflanzen, die Pollen 
und damit Nahrung für die früh fliegenden Insekten liefern. Ihr 
Blattwerk bietet Insekten und Vögeln Schutz, Nistraum und Ver-
steckmöglichkeiten. Sie sind äußerst biegsam, wachsen schnell 
und eignen sich hervorragend als natürliches Baumaterial für 
die Gestaltung im Garten. In der freien Natur dürfen sie nur vom  
1. Oktober bis Ende Februar geerntet werden, damit Brutvögel 
und frühe Insekten nicht gestört werden. Erich Briel zeigt am Freitag, 
11. Oktober 2024, 15 Uhr, worauf geachtet werden muss, damit 
die Gartengestaltung mit Weidenruten erfolgreich wird.

Treffpunkt:		  Haus der Natur
Leitung: 			   Erich Briel
Gebühr: 			   7,- Euro
Anmeldung bis 9. Oktober 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Wehingen. Sechs Tausender auf einen Streich.
Samstag, 12. Oktober 2024
Sportliche Tagestour am Samstag, 12. Oktober 2024 über die 
höchsten Höhen der Schwäbischen Alb mit zahlreichen Panora-
maausblicken. Die Wanderung führt über Wehingen – Hochwald 
– Kehlen - Hummelsberg- Gosheim – Wehingen.

Wanderstrecke 	 19 km, 720 Höhenmeter.
Anmeldungen und Informationen beim Naturparkführer 
Karl-Peter Neusch, Telefon 07573/1830, kpp-neusch@t-online.de.

Beuron. Grenzwanderung.
Sonntag, 13. Oktober 2024, 10 Uhr
Die Wanderung am Sonntag, 13. Oktober 2024, 10 Uhr führt 
durchs Liebfrauental ins Blindloch zum Dreiländereck, von dort 
durch den herrlich bunten Herbstwald über den ehemaligen 
Steighof zum Alpenblick und wieder zurück nach Beuron.

Wanderstrecke:	 10 km, ca. 300 Höhenmeter
Dauer:				   ca. 4 Stunden
Treffpunkt:		  Haus der Natur in Beuron
Anmeldung und Informationen beim Naturparkführer Hubert 
Stehle, hubert-stehle@gmx.de.

Sauldorf. Auf den Spuren der Biber.
Sonntag, 13. Oktober 2024, 9:30 Uhr 
(Anmeldung bis 11.10.2024)
Der Biber ist wie kaum ein anderes Tier in der Lage, die Landschaft 
zu gestalten. Über 100 Jahre waren die Tiere bei uns ausgerottet, 
doch seit einigen Jahrzehnten erobern sie sich ihren Lebensraum 
zurück. Auch im Naturschutzgebiet Sauldorfer Baggerseen sind 
die Nagetiere aktiv. Bei einem Streifzug am Sonntag, 13. Oktober 
2024, um 9:30 Uhr durch die herrliche Landschaft gehen wir auf 
Spurensuche und ergründen, wie Biber leben und wie sich ihre 
Aktivitäten auf die Natur auswirken können. 
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Wir diskutieren aber auch, warum sich die Tiere mit ihrer Tätigkeit 
nicht nur Freunde schaffen.

Treffpunkt:		  Biberbahnhaltestelle Sauldorf
Leitung: 			�   Samantha Giering, Naturschutzzentrum Obere 

Donau
Gebühr: 			�   5,- Euro, Biberbahnfahrgäste 3,- Euro, Kinder 

bis 12 Jahre frei
Anmeldung bis 11. Oktober 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Windlichter aus Wollfilz.
Freitag, 18. Oktober 2024, 14 Uhr bis 17:30 Uhr 
(Anmeldung bis 16.10.2024)
Die Möglichkeiten zur kreativen Ausgestaltung von Windlichtern 
aus Wollfilz sind vielfältig. Beim Filzkurs am Freitag, 18. Oktober 
2024, von 14 Uhr bis 17:30 Uhr wird mit grober und feiner, mit 
bunter oder naturfarbener Wolle gearbeitet. Es können konkrete 
Motive und bunte Muster aufgefilzt oder die Locken der lang-
haarigen Schafe genutzt werden, um zauberhafte Lichteffekte zu 
erzielen.
Bitte mitbringen: 2 bis 3 Gläser (z.B. Gurken- oder Weckgläser) mit 
gerader Wandung.

Treffpunkt:		  Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 			   Adele Nalik
Gebühr: 			   19,- Euro
Anmeldung bis 16. Oktober 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Filzkurs Gut behütet.
Samstag, 19. Oktober 2024, 14 Uhr bis ca. 19 Uhr 
(Anmeldung bis 11.10.2024)
Eine individuell gestaltete Kopfbedeckung, Hexenhut, Melone, 
Schlapphut oder elegante Kappe, ganz klassisch oder ausgeflippt 
kann am Samstag, 19. Oktober 2024, von 14 Uhr bis ca. 19 Uhr mit 
fachmännischer Unterstützung gefilzt werden.

Treffpunkt:		  Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 			   Adele Nalik
Gebühr: 			   45,- Euro inkl. Material
Anmeldung bis 11. Oktober 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Obsthochstamm-Sammelbestellung noch 
bis Freitag, 4. Oktober 2024
Noch bis zum 4. Oktober 2024 können beim Haus der Natur 
Obsthochstämme bestellt werden. Die Bäume stammen von ei-
ner regionalen Baumschule und sind das raue Klima der Alb ge-
wöhnt. Bei einem Preis von 41 € je Baum sind jeweils ein Pfosten 
und eine Kokosschnur zum Anbinden des Baumes inklusive. Die 
Sortenliste für die Sammelbestellung kann auf www.bodeg.de 
heruntergeladen oder telefonisch (Tel. 07466/9280-0) angefor-
dert werden. Die Bäume müssen am Samstag, 9. November 2024, 
zwischen 9 Uhr und 12 Uhr am Haus der Natur in Beuron abge-
holt werden.

Veranstaltungen des 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck 

 

Kirbe-Zeit im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck
Großer Bauern- und Jahrmarkt am Wochenende 
5. und 6. Oktober 2024
Das Freilichtmuseum lädt am Wochenende 5. und 6. Oktober 
2024 zur großen Kirbe. Jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr verwan-
delt sich das Museum in einen bunten Marktplatz mit rund 40 
Ständen, Festzelt, Vorführungen und Mitmach-Programm.

Los geht es am Samstag, 5. Oktober 2024, ab 11 Uhr mit einem 
kleinen, aber gut bestückten Antiquitätenmarkt. Ebenfalls um 11 
Uhr beginnt die traditionelle Hausschlachtung. Zum Kirbe-Sams-
tag gehört auch ein großes Kinder-Bastelprogramm.

Ein großer Bauern- und Handwerkermarkt erwartet die Besucher 
am Kirbe-Sonntag, 6. Oktober 2024. Ob regionale Spezialitäten, 
Handwerksprodukte oder klassische Krämerwaren – das bunte 
Angebot hält für jeden etwas bereit. Im Rahmen des traditionel-
len Jahrmarktes zeigt das Projekt „Fairtrade Landkreis“ zusam-
men mit dem Forum Ernährung am Landwirtschaftsamt Tuttling-
en, wie nachhaltige Ernährung mit Genuss und Freude heute 
möglich ist.
Darüber hinaus finden sich die Museumshandwerker über das 
ganze Gelände verteilt. Sie lassen sich gerne beim Schmieden, 
Drechseln, Nähen oder Schnitzen über die Schultern schauen.

An beiden Tagen können die Besucherinnen und Besucher die 
vielfältigsten Attraktionen eines historischen Jahrmarktes er-
leben. Scheibenschießen (Sonntag), Baumklettern (Sonntag), 
Karussell, Schiffschaukel und nicht zuletzt der traditionelle  
Hammellauf am Sonntag ab 14:30 Uhr laden zum Mitmachen ein.

Passend zum Jahresthema „Textil“ werden am Sonntag ab 14 Uhr 
auf dem Dorfplatz zwei während der Saison gewebte Bauern-
Hemden für einen guten Zweck versteigert. Der historische Foto-
graf Peter Michels zeigt die Technik der Cyantopie, hier kann auch 
selbst ausprobiert werden. Und dann sind da noch die Künstler: 
der „Zirkus Liberta“ mit seinen Tieren, die zauberhaften „Side-
show Charlatans“, das freche „Kasperle aus Dotternhausen“ und 
der Gaukler sowie Bauchredner Jarimo.

Natürlich ist für das leibliche Wohl auf ganz traditionelle Kirbeweise 
gesorgt. Schlachtplatte, Schäufele, Linseneintopf oder Wurstsalat 
gibt`s im Festzelt – dazu Bier und Blasmusik live. Am Sonntag un-
terstützen der Schwäbische Albverein mit dem Verkauf von Maul-
taschen und die Landfrauen mit leckeren Schupfnudeln. Wer es 
ruhiger mag, findet Kaffee und Kuchen im Schafstall beim Team 
von „Uli‘s süßer Scheune“ aus Hüfingen-Sumpfohren. Und natür-
lich werden auf dem Gelände und beim Backhaus die Museums-
wurst sowie traditionelle Dünnele kredenzt.

Es gilt der normale Museumseintritt. Alle Infos zum Museum fin-
den sich auf www.freilichtmuseum-neuhausen.de

Veranstaltungen im Umland

Friedhofskirche Nusplingen – Vortrag 9. Oktober 2024

„Der große Deutsche Bauernkrieg 1524–1525 – eine Zeitreise 
in Nusplingen!“

Am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, um 18:30 Uhr wird Ro-
land Steidle in der Alten Friedhofskirche St. Peter und Paul in 
Nusplingen seine bebilderte Präsentation, die Auswirkungen in 
der Herrschaft Kallenberg und insbesondere in Nusplingen und 
Umgebung aufzeigen.
Der Eintritt ist frei.

Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal e. V.
Liebe Mitglieder von AROD,
am Samstag, 5. Oktober 2024, findet auf dem Gelände der „Fal-
kenstein“ der letzte Arbeitseinsatz in 2024 statt.
Es stehen letzte Mäh- und Pflegearbeiten an. Außerdem müssen 
Maschinen und Geräte winterfest gemacht werden.
Treffpunkt: 9:00 Uhr, am Steinbruch in Thiergarten
Wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Vorschau:
1. 	� Vortrag „Felsennester im Oberen Donautal“ unseres Vor-

standsmitglieds Wolfgang Teyke am Mittwoch, 23. Oktober 
2024, 19 Uhr im Haus der Natur, Beuron.

	 Anmeldung bis Montag, 21. Oktober 2024: 
	� https://nazoberedonau.de/veranstaltungskalender/-/kalen-

der/event/2496543
	� Vereinsvorstände leiten diese Einladung bitte an ihre Mitglie-

der weiter – danke.
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2. 	� Unsere Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen fin-
det am Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr im „Talhof“, Beuron-Lan-
genbrunn statt.

	 Termin bitte vormerken, Einladung mit Tagesordnung folgt.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Laschinger, Schriftführerin

Caritasverband Sigmaringen
Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz 
trifft sich in Sigmaringen

Die Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit De-
menz trifft sich am Montag, 7. Oktober 2024, von 10 Uhr bis 
11:30 Uhr im Karls Hotel in Sigmaringen. Neue Teilnehmer/-
innen sind herzlich willkommen.

Die Gruppe wird von der Beratungsstelle für ältere Menschen 
und pflegende Angehörige des Caritasverbandes für das Deka-
nat Sigmaringen-Meßkirch e. V. angeboten. Die pflegenden An-
gehörigen haben die Möglichkeit, sich auszutauschen und Tipps 
zum Umgang mit dem demenzkranken Menschen zu erhalten.

Informationen/Anmeldung: Caritasverband Sigmaringen, 
Frau Pamela Brecht: Tel. 07571/730132

Juleica

Wichtige Änderungen bei der Jugendförderung ab 2025
1.	� Kinderschutzvereinbarung: Ab 2025 müssen Vereine, die 

eine Förderung für Freizeiten beantragen, eine Vereinbarung 
zum Kinderschutz mit dem Jugendamt haben. Ohne diese 
Vereinbarung gibt es keine Förderung. Weitere Infos findet ihr 
hier: 

	 https://www.landkreis-sigmaringen.de/kinderschutz-vereine

2. 	� Jugendleitercard (Juleica): Alle Betreuerinnen und Betreuer 
bei Freizeiten müssen eine gültige Juleica haben. Ohne Julei-
ca wird die Person nicht als Betreuer gefördert.

Veranstaltungen zum Erwerb der Juleica
1. 	� Juleica Kompaktkurs am 16.11.2024 – Jetzt anmelden!
	� Der Kreisjugendring und die Kinder- und Jugendagentur bie-

ten in diesem Jahr den Juleica Kompaktkurs an. Dieser Kurs 
richtet sich an Personen, die schon lange in der Jugendarbeit 
tätig sind oder deren Juleica abgelaufen ist.

	 Am 16.11.2024 sind noch wenige frei.

	 Anmeldung unter: https://t1p.de/JuleicaKompakt-2024

2. 	� Erste-Hilfe-Kurs für Juleica-Inhaber am 19.10.2024
	� Erste Hilfe ist ein wichtiger Teil der Juleica-Ausbildung. Um 

im Notfall richtig handeln zu können, müssen alle zwei Jah-
re Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt werden. Der Kurs am 
19.10.2024 bietet die Möglichkeit, neue Techniken zu lernen 
und sich auf Notfälle mit Kindern vorzubereiten.

	 Veranstaltungsort:
	 DRK-Kreisverband Sigmaringen e.V.
	 Hohenzollernstraße 6, 72488 Sigmaringen
	 Anmeldung unter: https://t1p.de/JuleicaKompakt-2024

Der Kurs findet nur statt, wenn sich mindestens 12 Personen 
anmelden.

FBZ- Kreative Auszeit „Herbstzauber“
Veranstaltung mit Bettina Neubrand
Bunte Blätter wirbeln im Wind, tanzen auf der Wiese. Land-Art 
ist eine sinnliche und zugleich kreative Form, die Natur aus einer 
anderen Perspektive zu entdecken und der eigenen Spiel- und 
Schaffensfreude nachzugehen. In diesem Workshop lernen die 
Teilnehmerinnen mit Fundstücken wie Steinen, Holz, Moos, Laub 
oder Beeren zu experimentieren und daraus fantasievolle Kunst-
objekte zu gestalten. Dabei spielt der Entstehungsprozess eine 
viel wichtigere Rolle als ein perfektes Ergebnis.

Sa., 19. Oktober 2024 Sigmaringen, Grillplatz „Fürstenhöhe“ 
10:00-15:00 Uhr
Gebühr: 10 €
Teilnehmerzahl: max. 12 Personen
Info und Anmeldung bis 6. Oktober 2024 an 
mail@fbz-sigmaringen.de oder 07571/6852604

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Nudelsuppe mit Erbsen und Wurzelgemüse (zum 
Mitnehmen)
Eberhard Braun macht eine Instant-Nudelsuppe mit Karotte und 
Pilzen, die perfekt zu Hause auf Vorrat zubereitet werden kann. In 
Gläser gefüllt ist sie ein leckerer Begleiter für unterwegs.
Portionen: 4
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch: Eberhard Braun

Zutaten

Für die Suppe:
•	 65 g Knollensellerie
•	 65 g Karotte
•	 65 g Wurzelpetersilie
•	 4 Champignons oder 4 EL getrocknete Pilze
•	 je 2 Stiele Petersilie, Liebstöckel, Schnittlauch
•	 50 g Erbsen (TK)
•	 4 Tomaten, getrocknet
•	 200 g Instantnudeln, z. B. Mie- oder Glasnudeln, à ca. 50 g
•	 4 EL Gemüsebrühe, Instant
•	 etwas Salz
•	 etwas Pfeffer
•	 etwas Raps- oder Sonnenblumenöl

Außerdem:
•	 4 Einmachgläser, à ca. 500 ml

Zubereitung
1.	 Sellerie, Karotte und Wurzelpetersilie schälen, abbrausen, 

trocknen und fein raspeln.
2.	 Pilze und Kräuter putzen bzw. abbrausen und trocknen. Pilze 

evtl. halbieren oder vierteln. Kräuter fein schneiden. Erbsen 
auftauen lassen und trockentupfen. Getrocknete Tomaten 
fein schneiden.

3.	 In 4 Einmachgläser zuerst jeweils 50 g Nudeln verteilen. Mit 
Gemüsebrühe-Pulver, Salz und Pfeffer bestreuen.

4.	 Gemüseraspel, Erbsen, Tomaten, Pilze und Kräuter darauf 
schichten und jeweils mit etwas Öl beträufeln.

5.	 Vor dem Servieren mit kochendem Wasser aufgießen und ca. 
10-15 Minuten ziehen lassen. Tipp: Zum Verfeinern der Suppe 
passt z. B. etwas Misopaste (z. B. Schwarzwald-Miso), Sojasau-
ce oder Suppenwürze sehr gut.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Sabrina Schwanz
Textfeld




